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Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 2. Februar 2026 hat Bundesrat Guy Parmelin, Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), den Kanton Basel-Landschaft einge-
laden, zum Entwurf des Abkommens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regie-
rung des Fürstentums Liechtenstein über die gegenseitige Anerkennung von Berufsmaturitäts-
zeugnissen Stellung zu nehmen. 

Der Regierungsrat begrüsst und unterstützt das vorgeschlagene Abkommen mit dem Fürstentum 
Liechtenstein über die gegenseitige Anerkennung von Berufsmaturitätszeugnissen. Im Kontext der 
Zielsetzung, gegenseitige Berufsqualifikationen anzuerkennen und damit die Wirtschaftsintegration 
und Arbeitsmarktmobilität zu stärken, erachtet der Kanton Basel-Landschaft den Abschluss des 
Abkommens als förderlich.  

Die Modalitäten des Abkommens, die positiven Auswirkungen und der Wegfall notwendiger sepa-
rater Anerkennungen zur Berufsmaturität sind überzeugend. Der besonderen Stellung des Fürs-
tentums Liechtenstein im Bildungsbereich und in Bezug auf die Mobilität und Anerkennung von 
Berufsqualifikationen wird mit dem Abkommen angemessen begegnet. 

Der Regierungsrat bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

 

Hochachtungsvoll 

 
 
 
Dr. Anton Lauber  Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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